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Investitionsforderprogramm
Kombinierter Guterverkehr (IKV)

Das Investitionsprogramm Kombinierter Giterverkehr (vormals ,,Innovationsforderprogramm

fir den Kombinierten Giterverkehr”) wurde fiir die Jahre 2021-2025 verlangert.

Es dient dem Ausbau des Kombinierten Verkehrs, um eine Verlagerung des
StraBengiliterverkehrs auf umweltfreundliche Verkehrstrager zu stimulieren und die
Zuwachse im StraBenverkehr zu reduzieren. Damit soll der Kombinierte Verkehr einen
wesentlichen Beitrag zu einer auf Dauer tragbaren Mobilitat (,,sustainable mobility”) und

einer weitgehenden Dekarbonisierung des Gliterverkehrssystems leisten.

Im Rahmen des Programms werden Investitionen in innovative Technologien und Systeme
(z.B. innovative Umschlagstechnologien, verkehrstrageribergreifende Informations- und
Kommunikationssysteme), Investitionen in Transportgerate fir den Kombinierten/
intermodalen Verkehr (z.B. Container, Wechselbehilter, kranbare Sattelauflieger),
Ersatzinvestitionen, Machbarkeitsstudien fir konkrete Durchfiihrungsmafinahmen und

Aus- und Weiterbildungskosten gefordert.

Angesprochen sind durch das Programm alle in Osterreich niedergelassenen Transport-,
Umschlags- und Logistikunternehmen (wie z.B. Frachter, Spediteure,
Kombiverkehrsgesellschaften, Hafenbetriebsgesellschaften, Schifffahrts- und
Eisenbahnunternehmen) sowie Verlader, Versender und Industrie, weiters Berater bzw.
Consultants (mit einem Projektpartner aus dem vorhin genannten Umfeld) und

universitare Einrichtungen bzw. diesen rechtlich gleichgestellten Institutionen.

Die maximale Forderung pro Projekt sowie pro Forderungsnehmer und Jahr betragt
1.000.000 Euro, die Geringflgigkeitsgrenze liegt bei 10.000 Euro.

Ansprechpartner im BMIMI ist die Abteilung 1I/5 Gliterverkehr. Die Programmabwicklung
erfolgt durch die Schieneninfrastruktur Dienstleistungsgesellschaft mbH (SCHIG mbH).

Nahere Details: Investitionsforderprogramm Kombinierter Giterverkehr (bmimi.gv.at)
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https://www.bmimi.gv.at/themen/mobilitaet/transport/gueterverkehr/kombiverkehr/foerderung/ikv.html

Anschlussbahn- und
Terminalforderprogramm (ATF)

Fir Infrastrukturférderungen in Anschlussbahnen und Terminals gibt es auf Bundesebene
das Forderprogramm ,,Anschlussbahn- und Terminalférderung®. Die im Juli 2023 von der
EK-genehmigte Sonderrichtlinie (Staatliche Beihilfe SA.104987 — Osterreich) ,,Programm
fiir die Unterstitzung des Ausbaus von Anschlussbahnen sowie von Umschlagsanlagen des
Intermodalen Verkehrs” wurde von 1.1.2023 bis 31.12.2027 verlangert.

Das BMIMI gewahrt nach MaRgabe der gegenstandlichen Richtlinie bzw. der vorhandenen
Mittel, Forderungen fir die Errichtung und Erweiterung von Anschlussbahnanlagen sowie
flr den Bau und den Ausbau von nicht-diskriminierend betriebenen Umschlagseinrichtungen

im intermodalen Verkehr (land-/wassergebundene Modenkombinationen), um den

Zugang zu den Systemen Bahn und Binnenschiff zu verbessern.

Das Forderprogramm ist an alle jene interessierten Unternehmen gerichtet, die ihre Giter
weiterhin per Bahn transportieren wollen oder planen, diese in Zukunft auf der Schiene zu
befordern, und damit einen wichtigen Beitrag fiir den Erhalt des Anteils am
umweltfreundlichen Giitertransport in Osterreich leisten. Im Rahmen des aktuellen

Forderprogrammes ist die Unterstiitzung von folgenden Malinahmen moglich:

e Neubau, Erweiterung und Reaktivierung von Anschlussbahnen und Terminals
e Bestandsinvestitionen im Bereich der Anschlussbahnen

e Bestandsinvestitionen fiir mobile Umschlagsgerate im Bereich Terminal

Die Geringfligigkeitsgrenze fiir Projekteinreichungen liegt bei 10.000 Euro.

Ansprechpartner im BMIMI ist die Abteilung II/5 Glterverkehr. Die Programmabwicklung
erfolgt durch die Schieneninfrastruktur Dienstleistungsgesellschaft mbH (SCHIG mbH).

Nahere Details: Anschlussbahn- und Terminalférderprogramm (ATF) (bmimi.gv.at)
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https://www.bmimi.gv.at/themen/mobilitaet/transport/gueterverkehr/kombiverkehr/foerderung/atf.html

Finanzielle Unterstitzung fur die
Durchfihrung von Kombinierten
Verkehr (SGV-Plus)

Forderprogramm ,Schienengiterverkehr 2023-2027 sowie Wegeentgeltforderung
(SGV-Plus)” (fur die Erbringung von Schienengliterverkehrsleistungen in bestimmten
Produktionsformen in Osterreich). Um ein marktadidquates und qualitativ hochwertiges
Angebot im Kombinierten Verkehr und im Einzelwagenverkehr sicherzustellen, werden im
gegenstandlichen Forderprogramm insbesondere jene Produktionsformen unterstiitzt, durch
die bereits bisher ein groRer Anteil an umweltfreundlichen Schienengtiterverkehrsleistungen

in Osterreich erbracht wurde.

Es handelt sich hierbei um Forderungen fiir Schienengiterverkehrsleistungen in folgenden

Produktionsformen:

e Einzelwagenverkehr (EWV)
e unbegleiteter Kombinierter Verkehr (UKV)
e Rollende LandstralRe (RolLa)

Auf Basis jahrlicher Vertrage zwischen Bund und den EVUs wird eine im Voraus
vereinbarte finanzielle Unterstiitzung gewahrt. Beim UKV wird die Beihilfe je Sendung
gewdhrt, wobei die Beihilfensdtze nach Art des Verkehrs (national, bilateral, Transit), nach
BehiltergréRe und Gewicht sowie nach der in Osterreich zuriickgelegten Entfernung auf
dem Schienennetz gestaffelt sind. Bei der RoLa wird je nach Verkehrsachse ein bestimmter

Beihilfensatz pro beforderten LKW gewahrt.

Das neue Beihilfeprogramm trat am 1.1.2023 in Kraft und laduft am 31.12.2027 aus.
Ansprechpartner im BMIMI ist die Abteilung 11/2 Infrastrukturfinanzierung — 6konomische
Angelegenheiten der Eisenbahn. Programminformationen sind auch bei der Abwicklungsstelle

des BMIMI, der Schieneninfrastruktur-Dienstleistungsgesellschaft mbH (SCHIG) erhaltlich.

Nahere Details: Forderung Schienengiterverkehr 2023—2027, Call 2025 (bmimi.gv.at)
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https://www.bmimi.gv.at/themen/verkehr/eisenbahn/foerderungen/sgv-plus/2025_call.html

Finanzierung der
Eisenbahninfrastruktur

Gemal Bundesbahngesetz (BGBI. Nr. 825/1992 Bundesbahngesetz 1992, § 31, zuletzt
gedndert durch BGBI. | Nr. 231/2021) wird der OBB-Infrastruktur AG die Aufgabe der
Planung und des Baus von Schieneninfrastruktur, sowie von damit in Zusammenhang
stehenden Projekten (ibertragen. Die OBB- Infrastruktur AG ist auch fiir die Finanzierung
der ihr Gbertragenen Aufgaben (BGBI. Nr. 825/1992, § 42) verantwortlich, erhalt jedoch
fiir Betrieb und Bereitstellung der Schieneninfrastruktur solange einen Zuschuss, als die
unter den jeweiligen Marktbedingungen von den Nutzern der Schieneninfrastruktur zu
erzielenden Erl6se auch bei sparsamer Verwendung die anfallenden Aufwendungen nicht

abdecken.

Gemal Eisenbahngesetz (BGBI. Nr. 60/1957 Eisenbahngesetz 1957, §§ 69 und 70, zuletzt
geandert durch BGBI. | Nr. 115/2024) hat der Zugangsberechtigte flir den Zugang zur
Schieneninfrastruktur ein festgelegtes Benlitzungsentgelt und sonstige Entgelte an das
Eisenbahninfrastrukturunternehmen zu entrichten. Die Hohe dieser festzulegenden
Benlitzungsentgelte und sonstigen Entgelte bediirfen der Zustimmung der
Bundesministerin flr Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilitat, Innovation und
Technologie (BGBI. Nr. 825/1992, § 46).

Unter Finanzierung der Eisenbahninfrastruktur fallt auch die Infrastruktur fiir Terminals
des Kombinierten Verkehrs. Diese (hinsichtlich der Schieneninfrastruktur 6ffentlich
finanzierten) Terminals sind jedenfalls flir Dritte gemaR Eisenbahngesetz zu 6ffnen (BGBI.
Nr. 60/1957, §§ 56 ff, insbesondere §58).

Finanzielle Forderungen 7 von 8






	Impressum
	Inhalt
	Investitionsförderprogramm Kombinierter Güterverkehr (IKV)
	Anschlussbahn- und Terminalförderprogramm (ATF)
	Finanzielle Unterstützung für die Durchführung von Kombinierten Verkehr (SGV-Plus)
	Finanzierung der Eisenbahninfrastruktur

